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RS OGH 1981/9/29 4Ob382/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1981

Norm

ZPO §235 C

Rechtssatz

Eine bloße Änderung der rechtlichen Quali5kation ist (nur) so lange keine Klagsänderung, als sie nicht mit einer

Änderung der vorgetragenen rechtserzeugenden Tatsachen (oder einer Änderung des Klagebegehrens) verbunden ist;

macht sie dagegen auch eine Veränderung oder ein Neuvorbringen rechtserzeugender Tatsachen erforderlich, dann

liegt eine "Änderung des Klagsgrundes" und damit eine Klagsänderung vor.
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